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Keine Dispensation vom Sexualkundeunterricht
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
wies im Januar 2018 die Beschwerde gegen die ver
weigerte Dispensation vom Sexualkundeunterricht 
in einer baselstädtischen Primarschule als unbe
gründet zurück. (EGMR, A.R. et L.R. gegen die 
Schweiz, Nr. 22338/15). Hintergrund bildete das 
Dispensationsgesuch einer Mutter für ihre 
 siebenjährige Tochter. Die Mutter machte einen un
gerechtfertigten Eingriff in ihre Grundrechte gel
tend, namentlich in die persönliche Freiheit, den 
Schutz der Kinder und Jugendlichen, den Schutz 
des Familienlebens und die Religionsfreiheit.
Auch das Schweizerische Bundesgericht verneinte 
im Jahr 2014 einen Eingriff in die Religionsfreiheit 
aufgrund einer verweigerten Dispensation vom 
Sexualkundeunterricht. Das Gericht hielt fest, 
dass die Prävention vor sexuellen Übergriffen und 
der Schutz der (sexuellen) Gesundheit ein gewich
tiges öffentliches Interesse darstellen. Dispensa
tionen für einzelne Schulfächer seien insgesamt 
mit Zurückhaltung zu gewähren, da der obligato

rische Schulunterricht grundsätzlich Vorrang ge
genüber religiösen Vorschriften habe (Entscheid 
des Bundesgerichts, 2C_132/2014 vom 15.11.2014). 
Die neuere Rechtsprechung der Schweiz verfolgt 
den Grundsatz, dass der Anspruch einer Dispen
sation vom Schulunterricht nur besteht, insofern 
diese Dispensation den geordneten Schulbetrieb 
nicht beeinträchtigt. So gewichtet das Bundes
gericht seit 2008 auch die Notwendigkeit schwim
men zu lernen höher als religiös begründete Ge
schlechtervorschriften, die durch den Besuch von 
Schwimmunterricht verletzt werden können (BGE 
135 I 79).
Insgesamt werden die wenigsten derartigen 
Streitfälle vor Bundesgericht und dem Europäi
schen Gerichtshof für Menschenrechte verhan
delt. Aber diese Urteile geben Schulsozialarbeite
rinnen und Jugendarbeitern wesentliche Impulse 
für ihren alltäglichen Umgang mit Konflikten, die 
sich zwischen religiös geprägten Elternhäusern 
und der öffentlichen Schule ergeben. 
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